
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der 2. Dienstrechtnovelle 2015 wurden auch die Reisegebührenvorschriften geändert. Dies war notwendig, da 

es für zurückgelegte Eisenbahnstrecken keine gesetzlich festgelegten fi xen Beträge mehr gibt. Seit 1. Jänner 2016 

kann daher – falls kein Originalbeleg vorliegt – ein Beförderungszuschuss abgerechnet werden.

Mit dieser Ausgabe unserer Schriftenreihe zum Dienst- und Besoldungsrecht erhalten Sie die aktualisierten Infor-

mationen zu Schulveranstaltungen und Reiserechnungen. Die Formulare für mehrtägige Schulveranstaltungen und 

Reiserechnung erhalten Sie im Sekretariat Ihrer Schule oder elektronisch an Ihrer Schule. 

Auf unserer homepage fi nden Sie neben dieser aktuellen Ausgabe auch alle bisherigen Ausgaben der Schriftenrei-

he und viele andere wertvolle Informationen für LehrerInnen und PersonalvertreterInnen an BMHS. Schauen Sie 

auf der homepage www.bmhs-wien.at oder auf facebook unter „Wir BMHS LehrerInnen FCG Wien“ vorbei, schi-

cken Sie uns ein E-Mail oder rufen Sie einfach an.

AUF EINEN BLICK | MÄRZ 2016
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Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen

Zur Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes bieten sich Schulveranstaltungen gemäß §13 SCHUG an. Schul-
veranstaltungen sind insbesondere Lehrausgänge, Exkursionen, Wandertage, Sporttage, Sportwochen und Projekt- 
oder Sprachwochen. Daneben hat der Schulgemeinschaftsausschuss auch die Möglichkeit, schulbezogene Veran-
staltungen nach § 13a SCHUG zu beschließen wie etwa Teilnahme an Wettbewerben oder Fahrten zu Veranstal-
tungen. Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nur durchgeführt werden wenn sich die 
hiefür erforderlichen Lehrkräfte zur Durchführung bereit erklären, die Finanzierung sichergestellt ist und allenfalls 
erforderliche Zustimmungen anderer Stellen eingeholt worden sind. Einzelheiten zur Durchführung von Schulveran-
staltungen sind in der Schulveranstaltungsverordnung geregelt. Für Leitung und Begleitung dieser Veranstaltungen 
steht die Vergütung der Reisekosten zu. 
Für schulbezogene Veranstaltungen ist eine Abgeltung der Reisekosten NICHT vorgesehen.

Schulveranstaltungen dürfen nicht durchgeführt werden, wenn

•  sie nicht der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes dienen,
•  sie die Erfüllung des Lehrplanes beeinträchtigen (z.B. die SchülerInnen zu viel unterwegs sind und daher   
    zu viel Stunden ausfallen),
•  für die an der Veranstaltung nicht teilnehmenden Schüler kein Unterricht angeboten werden kann,
•  die durch die Veranstaltung erwachsenden Kosten nicht dem Grundsatz der Sparsamkeit und 
    Angemessenheit entsprechen,
•  der ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung nicht gegeben erscheint, insbesondere bei Gefährdung der
    körperlichen Sicherheit oder der Sittlichkeit der Schüler, 
•  eine ausreichende finanzielle Bedeckung nicht gegeben ist.

Anzahl der Begleitlehrpersonen für ein- und mehrtägige Schulveranstaltungen in der BMHS (§ 2 (4) SCHVV)

•  bei Schulveranstaltungen mit überwiegend leibeserzieherischen Inhalten je eine Begleitperson für 12 bis 16 teil-
nehmenden SchülerInnen 
•  bei Schulveranstaltungen mit überwiegend projektbezogenen Inhalten je eine Begleitperson für 17 bis 22 teilneh-
menden SchülerInnen und
•  mit überwiegend sprachlichen Schwerpunkten je eine Begleitperson für 23 bis 27 teilnehmenden SchülerInnen
Der SGA kann beschließen, dass die Anzahl der Begleitpersonen vom Gesetztestext abweichend geändert wird.

Beispiele: 
An einem Schikurs nehmen 35 SchülerInnen teil. Dafür sind 3 Begleitpersonen vorzusehen – davon ist eine Lehr-
person mit der Leitung beauftragt.
Für eine Sprachreise mit 22 Schülerinnen ist nur eine Begleitperson vorgesehen – damit obliegt ihr auch die Veran-
staltungsleitung. Achtung: Der SGA kann eine zweite Begleitperson beschließen, wenn die Kosten gedeckt sind.

Anzahl der möglichen Veranstaltungen ab der 9. Schulstufe in einer Klasse (§ 8 SCHVV)

•  je Schulstufe 9 Veranstaltungen bis zu 5 Stunden à 60 Minuten (Lehrausgang)

•  je Schulstufe 4 Veranstaltungen von mehr als 5 Stunden à 60 Minuten (Exkursion)

•  je Schulstufe 6 Tage, wobei eine Zusammenfassung möglich ist, wenn das Gesamtausmaß nicht 
    überstiegen wird. 

•  für Auslandsveranstaltungen kann der Stadtschulrat (für ZLA das Ministerium) insgesamt bis zu 15 
    Kalendertage zusätzlich bewilligen.

Beispiel: Eine Handelsschulklasse wird über drei Jahre geführt. Die SchülerInnen dieser Klasse dürfen daher jedes 
Jahr an 9 Lehrausgängen und 4 Exkursionen von mehr als 5 Stunden teilnehmen. 
Zusätzlich dürfen die SchülerInnen in den drei Jahren insgesamt 18 Tage an mehrtägigen Schulveranstaltungen wie 
Schikursen, Sportwochen, Sprachwochen und ähnlichem teilnehmen. Mit Genehmigung des SSR kann die Sprach-
reise auf 15 Tage verlängert werden. Dann verblieben für andere mehrtägige Schulveranstaltungen insgesamt 12 
Tage in diesen drei Schuljahren. Ergänzend können maximal 3 Unterrichtstage pro Schuljahr für schulbezogene 
Veranstaltungen verwendet werden, wenn diese vom SGA beschlossen werden, die Lehrpersonen sich zur Durch-
führung bereiterklären und die Kosten gedeckt sind.

Kostenbeiträge der SchülerInnen (§ 3 SCHVV)

Kostenbeiträge dürfen nur für Fahrt (einschließlich Aufstiegshilfen), Nächtigung, Verpflegung, Eintritte, Kurse, 
Vorträge, Arbeitsmaterialien, die leihweise Überlassung von Gegenständen, Kosten im Zusammenhang mit der Er-
krankung eines Schülers sowie für Versicherungen eingehoben werden. Die zu erwartenden Kosten sind rechtzeitig 
bekanntzugeben. Über die von den Erziehungsberechtigten zu tragenden Kosten entscheidet der Schulgemein-
schaftsausschuss.
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Abgeltung Leitung/Begleitung einer Schulveranstaltung (Nebenleistungs-VO)

Pragmatisierte Lehrpersonen und Lehrpersonen IL
Die Leitung einer mehrtägigen Schulveranstaltung mit einer mindestens viertägigen Dauer und Nächtigung ist im 
Ausmaß von 4,33 Stunden der Lehrverpflichtungsgruppe III für die Woche, in der die jeweilige Schulveranstaltung 
endet, in die Lehrverpflichtung einzurechnen. 

Begleitlehrpersonen an mindestens zweitägigen Schulveranstaltungen mit Nächtigung, die eine pädagogisch-
inhaltliche Betreuung einer Schülergruppe innehaben, erhalten gemäß § 63a Gehaltsgesetz pro Tag folgende Abgel-
tung auf Basis der Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L1:
•  Verwendungsgruppe L1 12,1 Promille derzeit € 42,70
•  Verwendungsgruppe L2   9,8 Promille derzeit € 34,60
•  Verwendungsgruppe L3   6,3 Promille derzeit € 22,20

Abgeltung von Schulveranstaltungsleitung und Begleitlehrpersonen im neuen Dienstrecht (pd)

Leitung   § 47a (2) VBG derzeit € 189,40
Begleitung § 47 (1) VBG derzeit €   38,50

Reisekosten für Schulveranstaltungen

Der Anspruch auf Reisegebühren erlischt, wenn die Abrechnung nicht innerhalb von sechs Kalendermonaten, 
beginnend mit dem Kalendermonat, in dem das Ende der Dienstreise liegt, im Dienstweg eingebracht wurde (§ 36 
RGV). Wenn Sie einen Schikurs begleitet haben, der am 14. Jänner endete, so muss die Reiserechnung spätestens 
am 30. Juni eingebracht werden, ansonsten wird sie nicht mehr angewiesen und ausbezahlt. 
Die Abgeltung für die Nächtigung ohne Frühstück ist nur mit Beleg möglich und darf maximal 200% der Nächti-

gungskosten, welche die SchülerInnen zu leisten haben, betragen. Daher ist neben der eigenen Rechnung auch 
die Gesamtrechnung der Schulveranstaltung für die Reisekostenabrechnung beizulegen.
Die Reisezulage ist bei Lehrpersonen an mittleren und höheren Schulen gemäß der Tagesgebühr nach Tarif I (Be-
rechnungsbasis laut Reisegebührenvorschrift 1955 sind 26,40 €), zu bemessen, unabhängig davon, ob die Schul-
veranstaltung im Inland oder im Ausland stattfindet (§ 3 ReisegebührenV für Lehrer). Die Tabelle zeigt die Abgeltung 
(die Verordnung spricht von Reisezulage) für Lehrpersonen.

Veranstaltung Dauer Zulage laut 

ReisegebührenVO

Aktueller Betrag lt.

ReisegebührenVO

Steuerliche Be-

handlung

Lehrausgang Unter 5 Stunden keine tatsächliche Fahrt-
kosten

steuerfrei

Exkursion und berufs-
praktische Tage

5 - 8 Stunden 26 % 6,86 Euro steuerfrei

Exkursion und berufs-
praktische Tage

8 - 12 Stunden 50,5 % 13,33 Euro steuerfrei

Sporttage 5 - 8 Stunden 42,5 % 11,22 Euro steuerfrei

Sporttage mehr als 8 
Stunden

87,5 % 23,10 Euro steuerfrei

Berufspraktische Wo-
chen, Projektwochen, 
Abschlusslehrfahrten, 
Sprachreisen

je Tag 96 % 25,34 Euro steuerfrei

Wintersportwochen je Tag 121 % 31,94 Euro davon 26,40 Euro 
steuerfrei

Sommersportwochen je Tag 105 % 27,72 Euro davon 26,40 Euro 
steuerfrei

Vorschuss für Reiserechnungen

Gemäß § 36a Abs 1 Reisegebührenvorschrift ist auf Verlangen zeitgerecht vor Antritt der Dienstreise ein in der Rei-
serechnung abzurechnender Vorschuss auf die zustehenden Gebühren im notwendigen Ausmaß, allenfalls in Etap-
pen, zu gewähren. Auf einen Vorschuss unter 72,70 Euro besteht kein Anspruch.
Wir empfehlen, diesen Vorschuss jedenfalls zu beantragen, sobald Sie Anzahlungen erlegen müssen. Diese müssen 
Sie natürlich belegen.
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Ausfüllhinweise für das Reiserechnungsformular

1) Dauer der Veranstaltung 
•  Die Schulveranstaltung wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt:  
    Beginn und Ende inkl. Zeitzurechnung nach § 16 RGV (30 bis 45 Minuten Zeiteinrechnung je nach 
    Entfernung der Dienststelle vom Bahnhof)
•  Die Schulveranstaltung wird mit einem gemieteten Beförderungsmittel durchgeführt: 
    Es sind die tatsächlichen Zeiten anzuführen.
2) Reisekosten sind mittels Fahrschein oder Rechnung mit Zahlungsbestätigung nachzuweisen (Originale oder 
Kopien), die Anzahl der zahlenden Personen ist anzuführen. 
3) Nebenkosten sind pro Person im Original nachzuweisen. Werden jedoch Sammelüberweisungen ausgestellt, ge-
nügt eine Kopie unter Angabe der Anzahl der zahlenden Personen. 
4) Nächtigungskosten ohne Frühstück sind mit beiliegender Zahlungsbestätigung oder mittels Rechnung mit Zah-
lungsbestätigung nachzuweisen. Ergänzend ist die Gesamtrechnung vorzulegen, da die Kosten der Lehrpersonen 
maximal 200% der Kosten der SchülerInnen betragen dürfen.

Reiserechnung für Seminare außerhalb von Wien

Grundsätzlich werden die tatsächlichen Kosten eines Massenbeförderungsmittels für An- und Abreise erstattet. 
Erstattet werden gemäß § 13 Abs 7 RGV auch die tatsächlichen Nächtigungskosten ohne Frühstück bis maximal 
105,00 €. Die Höhe der Tagesgebühr richtet sich nach der Dauer der Dienstreise. Für Beginn und Ende der Dienst-
reise können 30 bis 45 Minuten je nach Entfernung der Wohnung vom Bahnhof eingerechnet werden. Für Lehrperso-
nen an der BMHS gilt Tarif I mit 26,40 € pro Tag (mehr als 12 Stunden). Für Dienstreisen von 5 bis 8 Stunden stehen 
ein Drittel, für Dienstreisen von 8 bis 12 Stunden zwei Drittel der Tagesgebühr zu.

Beispiel: Die Dienstreise (nicht das Seminar) beginnt am Montag um 8:00 und endet am Mittwoch um 11:30.

Tag Stunden Anteil Tagesgebühr Betrag

Montag Mehr als 12 Stunden 1 Tag 26,40 Euro

Dienstag Mehr als 12 Stunden 1 Tag 26,40 Euro

Mittwoch Mehr als 8 Stunden 2/3 des Tages 17,60 Euro

Beförderungszuschuss (§ 7a RGV)

Anstelle der nachgewiesenen Auslagen für die Beförderung mit einem oder mehreren Massenbeförderungsmitteln ist 
auf Verlangen der Lehrperson ein Beförderungszuschuss auszuzahlen. 
Für Eisenbahnfahrten sind entweder entsprechende Fahrausweise oder, wenn dies zweckmäßiger und die Vollzie-
hung sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßigungen zur Verfügung zu stellen. An vielen Schulen gibt es eine Bahn-
card. Fragen Sie daher vor Antritt einer Dienstreise danach.

Der Beförderungszuschuss je Wegstrecke:
Wegstrecke  Beförderungszuschuss

bis 50 km  0,20 Euro je km
weitere 250 km  0,10 Euro je km
für jeden weiteren km 0,05 Euro je km

Beförderungszuschuss bei Weglängen bis 8 km: 1,64 Euro
Beförderungszuschuss für eine Wegstrecke: maximal 52,00 Euro

Beispiel: Für einen Seminarbesuch in Salzburg liegt keine Bahnkarte vor. Es ist für jede Richtung die kürzeste Stre-
cke in km nachzuweisen.
Beförderungszuschuss für eine Richtung mit 311 km: 
50 km je 0,20    10,00
weitere 250 km je 0,10   25,00
weitere 11 km je 0,05    0,55
Beförderungszuschuss 35,55

Beförderungszuschuss für die Rückfahrt mit nachweislich 305 km:
50 km je 0,20    10,00
weitere 250 km je 0,10   25,00
weitere 5 km je 0,05    0,25
Beförderungszuschuss 35,25
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Entfernung mit Routenplaner 

nachweisen!


